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                Anlage zur Tagesordnung Punkt 9 (Satzungsänderung) 
 
Präambel 

Bedeutung des Schutzkonzeptes aus der Mustersatzung des LSB übernommen/hervorgehoben. 
 

§8 Ausschluss aus dem Verein, Streichung aus der Mitgliederliste 
Erweiterung zu 1 e)   Anwendung sofern jemand „Gegen die im Schutzkonzept des Vereins  
vorgesehenen Verhaltensregeln verstößt.“ 
 

§11 Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 

Textliche Anpassung Beitragsordnung in „Beitrags- und Gebührenordnung“gemäß §20 (neu) 
 

§12 Ordnungsgewalt 
Anpassungen aus der Mustersatzung des LSB übernommen unter Einbeziehung des  
Schutzkonzeptes 
 

§13 Vereinsorgane 
1 c) Abteilungsversammlungen ergänzt 
 

§14 Mitgliederversammlung 
Im §14 (Pkt ) werden ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlungen vereinheit 
licht. Der §16 der Satzung (Stand 24.8.2022) entfällt somit. 
 

§16 Vorstand 
Entspricht dem §17 (Stand v. 24.8.2022), bis auf nachfolgende Änderung: 
- Sportliche Leiter werden als Abteilungsleiter geführt 
- Erweiterung des Vorstandes um einen „Jugendleiter“ 
- Vorstand trägt die Verantwortung für die Umsetzung des Schutzkonzeptes 
 

§ 17 Abteilungen (neu) 
Der §17 beschreibt die Organisation, Arbeitsweise und Integration und Berücksichtigung der  
Belange der Jugend innerhalb einer Abteilung. 
 

§18 Vereinsjugend (neu) 
Der §18 regelt Alter, Organe der Vereinsjugend, sowie die Handhabung eines Jugendleiters 
 

§ 19 Kassenprüfer  
Entspricht dem §18 (Stand 24.8.2022) 
 

§ 20 Vereinsordnungen 
Entspricht dem §19 (Stand 24.8.2022) bis auf nachfolgende Änderung: 
Textliche Umbenennung der „Beitragsordnung“ in „Beitrags- und Gebührenordnung“  
 

§ 21 Haftung des Vereins  
Entspricht inhaltlich dem §20 (Stand 24.8.2022) 
 

§ 22 Datenschutz im Verein  
Entspricht inhaltlich dem §21 (Stand 24.8.2022) 
 
§ 23 Auflösung des Vereins 
Entspricht inhaltlich dem §22 (Stand 24.8.2022) 
 
§ 24 Gültigkeit dieser Satzung 
Neues Gültigkeitsdatum entsprechend der Genehmigung durch das Amtsgericht. 


